
Anhang 6: Gesetzliche Grundlagen zur Betreuung 

§§ 1896 BGB Bestellung eines Betreuers 

(Absatz 1) Kann ein Volljähriger aufgrund einer psychischen Krankheit oder einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz 
oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Vormundschaftsgericht auf seinen 
Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer. Den Antrag kann auch ein 
Geschäftsunfähiger stellen. Soweit der Volljährige aufgrund einer körperlichen 
Behinderung seine Angelegenheiten nicht besorgen kann, darf der Betreuer nur auf 
Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen Willen nicht 
kundtun kann. 

(Absatz 1a) Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt 
werden. 

(Absatz 2) Ein Betreuer darf nur für Aufgabenkreise bestellt werden, in denen die 
Betreuung erforderlich ist. Die Betreuung ist nicht erforderlich, soweit die 
Angelegenheiten des Volljährigen durch einen Bevollmächtigten, der nicht zu den in 
§ 1897 Abs. 3 bezeichneten Personen gehört, oder durch andere Hilfen, bei denen 
kein gesetzlicher Vertreter bestellt wird, ebenso gut wie durch einen Betreuer besorgt 
werden können. 

(Absatz 3) Als Aufgabenkreis kann auch die Geltendmachung von Rechten des 
Betreuten gegenüber seinem Bevollmächtigten bestimmt werden. 

(Absatz 4) Die Entscheidung über den Fernmeldeverkehr des Betreuten und über 
die Entgegennahme, das Öffnen und das Anhalten seiner Post werden vom 
Aufgabenkreis des Betreuers nur dann erfasst, wenn das Gericht dies ausdrücklich 
angeordnet hat. 

  

- §§ 1897 BGB Person des Betreuers 

(Absatz 1) Zum Betreuer bestellt das Vormundschaftsgericht eine natürliche Person, 
die geeignet ist, in dem gerichtlich bestimmten Aufgabenkreis die Angelegenheiten 
des Betreuten rechtlich zu besorgen und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang 
persönlich zu betreuen.  
 
(Absatz 2) Der Mitarbeiter eines nach § 1908f anerkannten Betreuungsvereins, der 
dort ausschließlich oder teilweise als Betreuer tätig ist (Vereinsbetreuer), darf nur mit 
Einwilligung des Vereins bestellt werden. Entsprechendes gilt für den Mitarbeiter 
einer in Betreuungsangelegenheiten zuständigen Behörde, der dort ausschließlich 
oder teilweise als Betreuer tätig ist (Behördenbetreuer).  
 
(Absatz 3) Wer zu einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung, in 
welcher der Volljährige untergebracht ist oder wohnt, in einem 
Abhängigkeitsverhältnis oder in einer anderen engen Beziehung steht, darf nicht zum 
Betreuer bestellt werden.  
 



(Absatz 4) Schlägt der Volljährige eine Person vor, die zum Betreuer bestellt werden 
kann, so ist diesem Vorschlag zu entsprechen, wenn es dem Wohl des Volljährigen 
nicht zuwiderläuft. Schlägt er vor, eine bestimmte Person nicht zu bestellen, so soll 
hierauf Rücksicht genommen werden. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Vorschläge, 
die der Volljährige vor dem Betreuungsverfahren gemacht hat, es sei denn, dass er 
an diesen Vorschlägen erkennbar nicht festhalten will.  
 
(Absatz 5) Schlägt der Volljährige niemanden vor, der zum Betreuer bestellt werden 
kann, so ist bei der Auswahl des Betreuers auf die verwandtschaftlichen und 
sonstigen persönlichen Bindungen des Volljährigen, insbesondere auf die Bindungen 
zu Eltern, Kindern und zum Ehegatten, sowie auf die Gefahr von Interessenkonflikten 
Rücksicht zu nehmen.  
 
(Absatz 6) Wer Betreuungen im Rahmen seiner Berufsausübung führt, soll nur dann 
zum Betreuer bestellt werden, wenn keine andere geeignete Person zur Verfügung 
steht, die zur ehrenamtlichen Führung der Betreuung bereit ist. Werden dem 
Betreuer Umstände bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Volljährige durch eine 
oder mehrere andere geeignete Personen außerhalb einer Berufsausübung betreut 
werden kann, so hat er dies dem Gericht mitzuteilen.  
 
(Absatz 7) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz 1 
erstmals in dem Bezirk des Vormundschaftsgerichts zum Betreuer bestellt, soll das 
Gericht zuvor die zuständige Behörde zur Eignung des ausgewählten Betreuers und 
zu den nach § 1836 Abs. 1 Satz 3 zweite Alternative zu treffenden Feststellungen 
anhören. Die zuständige Behörde soll die Person auffordern, ein Führungszeugnis 
und eine Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis vorzulegen.  

(Absatz 8) Wird eine Person unter den Voraussetzungen des Absatzes 6 Satz l 
bestellt,  hat  sie  sich  über Zahl und Umfang der von ihr berufsmäßig geführten 
Betreuungen zu erklären.  

  

- §§ 1899 BGB mehrere Betreuer 

(Absatz 1) Das Vormundschaftsgericht kann mehrere Betreuer bestellen, wenn die 
Angelegenheiten des Betreuten hierdurch besser besorgt werden können. In diesem 
Fall bestimmt es, welcher Betreuer mit welchem Aufgabenkreis betraut wird. Mehrere 
Betreuer, die eine Vergütung erhalten, werden außer in den in Absatz 2 und 4 
sowie § 19081 Absatz l Satz l in Verbindung mit  § 1792  geregelten  Fällen nicht 
bestellt. 
 
(Absatz 2) Für die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation des 
Betreuten ist stets ein besonderer Betreuer zu bestellen.  
 
(Absatz 3) Soweit mehrere Betreuer mit demselben Aufgabenkreis betraut werden, 
können sie die Angelegenheiten des Betreuten nur gemeinsam besorgen, es sei 
denn, dass das Gericht etwas anderes bestimmt hat oder mit dem Aufschub Gefahr 
verbunden 
ist.  



 
(Absatz 4) Das Gericht kann mehrere Betreuer auch in der Weise bestellen, dass 
der eine die Angelegenheiten des Betreuten nur zu besorgen hat, soweit der andere 
verhindert ist oder ihm die Besorgung überträgt.   

  

- §§ 1901 BGB Umfang der Betreuung, Pflichten des Betreuers 

(Absatz 1) Die Betreuung umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, um die 
Angelegenheiten des Betreuten nach Maßgabe der folgenden Vorschriften rechtlich 
zu besorgen. 

(Absatz 2) Der Betreuer hat die Angelegenheiten des Betreuten so zu besorgen, wie 
es dessen Wohl entspricht. Zum Wohl des Betreuten gehört auch die Möglichkeit, im 
Rahmen seiner Fähigkeiten sein Leben nach seinen eigenen Wünschen und 
Vorstellungen zu gestalten. 

(Absatz 3) Der Betreuer hat Wünschen des Betreuten zu entsprechen, soweit dies 
dessen Wohl nicht zuwiderläuft und dem Betreuer zuzumuten ist. Dies gilt auch für 
Wünsche, die der Betreute vor der Bestellung des Betreuers geäußert hat, es sei 
denn, dass er an diesen Wünschen erkennbar nicht festhalten will. Ehe der Betreuer 
wichtige Angelegenheiten erledigt, bespricht er sie mit dem Betreuten, sofern dies 
dessen Wohl nicht zuwiderläuft. 

(Absatz 4) Innerhalb seines Aufgabenkreises hat der Betreuer dazu beizutragen, 
dass Möglichkeiten genutzt werden, die Krankheit oder Behinderung des Betreuten 
zu beseitigen, zu bessern, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu 
mildem. Wird die Betreuung berufsmäßig geführt, hat der Betreuer in geeigneten 
Fällen auf Anordnung des Gerichts zu Beginn der Betreuung einen Betreuungsplan 
zu erstellen. In dem Betreuungsplan sind die Ziele der Betreuung und die zu ihrer 
Erreichung zu ergreifenden Maßnahmen darzustellen. 

(Absatz 5) Werden dem Betreuer Umstände bekannt, die eine Aufhebung der 
Betreuung ermöglichen, so hat er dies dem Vormundschaftsgericht mitzuteilen. 
Gleiches gilt für Umstände, die eine Einschränkung des Aufgabenkreises 
ermöglichen oder dessen Erweiterung, die Bestellung eines weiteren Betreuers oder 
die Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts (§ 1903) erfordern. 

  

- §§ 1901a BGB Schriftliche Betreuungswünsche 

Wer ein Schriftstück besitzt, in dem jemand für den Fall seiner Betreuung 
Vorschläge zur Auswahl des Betreuers oder Wünsche zur Wahrnehmung der 
Betreuung geäußert hat, hat es unverzüglich an das Vormundschaftsgericht 
abzuliefern, nachdem er von der Einleitung eines Verfahrens über die Bestellung 
eines Betreuers Kenntnis erlangt hat. Ebenso hat der Besitzer das 
Vormundschaftsgericht über Schriftstücke, in denen der Betroffene eine andere 
Person mit der Wahrnehmung seiner Angelegenheiten bevollmächtigt hat, zu 



unterrichten. Das Vormundschaftsgericht kann die Vorlage einer Abschrift verlangen.  

  

- §§ 1904 BGB Einwilligung des Betreuers 

(Absatz 1) Die Einwilligung des Betreuers in eine Untersuchung des 
Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder einen ärztlichen Eingriff bedarf der 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts, wenn die begründete Gefahr besteht, 
dass der Betreute auf Grund der Maßnahme stirbt oder einen schweren und länger 
dauernden gesundheitlichen Schaden erleidet. Ohne die Genehmigung darf die 
Maßnahme nur durchgeführt werden, wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist.  
 
(Absatz 2) Absatz 1 gilt auch für die Einwilligung eines Bevollmächtigten. Sie ist nur 
wirksam, wenn die Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in Absatz 1 Satz 1 
genannten Maßnahmen ausdrücklich umfasst.   

  

- §§ 1906 BGB Unterbringung des Betreuten 

(Absatz 1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit 
Freiheitsentziehung verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des 
Betreuten erforderlich ist, weil: 
1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen 
Behinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder 
erheblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder 
2. eine Untersuchung des Gesundheitszustandes, eine Heilbehandlung oder ein 
ärztlicher Eingriff notwendig ist, ohne die Unterbringung des Betreuten nicht 
durchgeführt werden kann und der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit 
oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung 
nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann. 
 
(Absatz 2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts 
zulässig. Ohne die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem 
Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.  
 
(Absatz 3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre 
Voraussetzungen wegfallen. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem 
Vormundschaftsgericht anzuzeigen.  
 
(Absatz 4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich 
in einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, ohne 
untergebracht zu sein, durch mechanische Vorrichtungen, Medikamente oder auf 
andere Weise über einen längeren Zeitraum oder regelmäßig die Freiheit entzogen 
werden soll.  
 
(Absatz 5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung 
eines Bevollmächtigten in Maßnahmen nach Absatz 4 setzt voraus, dass die 
Vollmacht schriftlich erteilt ist und die in den Absätzen 1 und 4 genannten 



Maßnahmen ausdrücklich umfasst. Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 
entsprechend.   

  

- §§ 1907 BGB Wohnraum des Betreuten 

(Absatz 1) Zur Kündigung eines Mietverhältnisses über Wohnraum, den der Betreute 
gemietet hat, bedarf der Betreuer der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts. 
Gleiches gilt für eine Willenserklärung, die auf die Aufhebung eines solchen 
Mietverhältnisses gerichtet ist.  
 
(Absatz 2) Treten andere Umstände ein, auf Grund derer die Beendigung des 
Mietverhältnisses in Betracht kommt, so hat der Betreuer dies dem 
Vormundschaftsgericht unverzüglich mitzuteilen, wenn sein Aufgabenkreis das 
Mietverhältnis oder die Aufenthaltsbestimmung umfasst. Will der Betreuer Wohnraum 
des Betreuten auf andere Weise als durch Kündigung oder Aufhebung eines 
Mietverhältnisses aufgeben, so hat er dies gleichfalls unverzüglich mitzuteilen.  
 
(Absatz 3) Zu einem Miet- oder Pachtvertrag oder zu einem anderen Vertrag, durch 
den der Betreute zu wiederkehrenden Leistungen verpflichtet wird, bedarf der 
Betreuer der Genehmigung des Vormundschaftsgerichts, wenn das 
Vertragsverhältnis länger als vier Jahre dauern oder vom Betreuer Wohnraum 
vermietet werden soll.  

  

- §§ 1908b BGB Entlassung des Betreuers 

(Absatz 1) Das Vormundschaftsgericht hat den Betreuer zu entlassen, wenn seine 
Eignung, die Angelegenheiten des Betreuten zu besorgen, nicht mehr gewährleistet 
ist oder ein anderer wichtiger Grund für die Entlassung vorliegt. Ein wichtiger Grund 
liegt auch vor, wenn der Betreuer eine erforderliche Abrechnung vorsätzlich falsch 
erteilt hat. Das Gericht soll den nach § 1897 Abs. 6 bestellten Betreuer entlassen, 
wenn der Betreute durch eine oder mehrere andere Personen außerhalb einer 
Berufsausübung betreut werden kann.  

  

- §§ 158 BGB Rechtsgeschäfte 

(Absatz 1) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer aufschiebenden Bedingung 
vorgenommen, so tritt die von der Bedingung abhängig gemachte Wirkung mit dem 
Eintritte der Bedingung ein.  
 
(Absatz 2) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer auflösenden Bedingung 
vorgenommen, so endigt mit dem Eintritte der Bedingung die Wirkung des 
Rechtsgeschäfts; mit diesem Zeitpunkte tritt der frühere Rechtszustand wieder ein.  

  



- §§ 164 BGB Willenserklärung 

(Absatz 1) Eine Willenserklärung, die jemand innerhalb der ihm zustehenden 
Vertretungsmacht im Namen des Vertretenen abgibt, wirkt unmittelbar für und gegen 
den Vertretenen. Es macht keinen Unterschied, ob die Erklärung ausdrücklich im 
Namen des Vertretenen erfolgt oder ob die Umstände ergeben, dass sie in dessen 
Namen erfolgen soll.  
 
(Absatz 2) Tritt der Wille, in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar hervor, so 
kommt der Mangel des Willens, im eigenen Namen zu handeln, nicht in Betracht.  
 
(Absatz 3) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden entsprechende Anwendung, wenn 
eine gegenüber einem anderen abzugebende Willenserklärung dessen Vertreter 
gegenüber erfolgt.  

  

- §§ 181 BGB Vertreter 

Ein Vertreter kann, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist, im Namen des 
Vertretenen mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein 
Rechtsgeschäft nicht vornehmen, es sei denn, dass das Rechtsgeschäft 
ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht.  

 
 


